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Foto: Hans Glader  

Der Waldkauz  ï Vogel des Jahres 2017 ï ist nachtaktiv und ruht tagsüber in einem Tageseinstand. Er benötigt 

Wälder mit alten Bäumen und Totholz, die ihm entsprechend große Höhlen zur Brut bieten können. Er 

versteht es allerdings auch, menschliche Siedlungen zu nutzen, wo er bevorzugt Parkanlagen bewohnt, die 

einen entsprechenden Altbaumbestand aufweisen oder wo er alte Scheunen für die Brut annimmt. 

A-9020 Klagenfurt a. W., Museumgasse 2 

Telefon: 050 536 30574 

Mail: nwv@landesmuseum.ktn.gv.at 

A-9220 Velden a. W., Erlenweg 12 

Tel: 0650 / 951 3051 

Mail: andreas.kleewein@gmx.net 
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Sehr geehrte Mitglieder der Landesgruppe Kärnten von BirdLife Österreich und 

der Fachgruppe Ornithologie des Naturwissenschaftlichen Vereins für Kärnten! 

 

 

Wiederum können wir auf ein ereignisreiches Halbjahr zurück blicken. Erfolgreich konnte die Jahres-

hauptversammlung von BirdLife Österreich in unserem Bundesland abgehalten werden. Bei 

strahlendem Wetter haben wir zur Tagung nach Obervellach Ende Mai eingeladen. 

 

Im Abschlussjahr der Erhebungen für den österreichischen Brutvogelatlas lag der Schwerpunkt der 

Veranstaltung bei der Kartierungsarbeit. Darüber hinaus wurden auch jeweils zwei Exkursionen von den 

Tieflagen bis ins Hochgebirge angeboten und am Abend erfolgte ein weit gespanntes Vortragsprogramm. 

Wie jedes Jahr wurde das gemeinsame Abendessen sehr gut angenommen. Ein kleiner Wermutstropfen 

war die doch geringe Beteiligung von den lokalen Ornithologinnen und Ornithologen Kärntens. Dafür 

konnten aber in Summe vier Atlasquadranten erfolgreich kartiert werden. 

 

Heuer konnte bereits zum elften Mal das Greifvogelcamp in Oberstossau durchgeführt werden. Wie in 

den vergangenen Jahren wurden die beiden Zählpunkte von David Nayer und Johannes Hohenegger 

besetzt, wobei letzterer dank der Unterstützung von lokalen Ornithologen ein paar Tage vertreten wurde. 

Insgesamt wurden im Frühherbst 2017 3.296 ziehende Greifvögel registriert. Davon waren 3.079 

Individuen ziehende Wespenbussarde. Für Diskussion sorgte ein Schelladler oder Schell-x-Schreiadler-

Hybrid, von dem Fotos vorhanden sind und dessen genaue Bestimmung Fachleute derzeit noch 

beschäftigt. Zum Abschluss des diesjährigen Camps gab es noch einen Vortragsabend in Arnoldstein am 

18. September 2017. Darin wurde ein Rückblick auf die elf Jahre gegeben und die umfangreiche 

Entwicklung des Camps seit 2007 dargestellt. Vor allem die neuesten Erkenntnisse zum Zuggeschehen 

gaben Aufschluss über diese komplexe Thematik in der Vogelkunde. Wie bereits in den letzten Jahren, 

hat sich das Greifvogelcamp zum Ausklang des Sommers als zentraler Bestandteil der Ornithologieszene 

gemausert. Ein Dank an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

 

Als erfolgreich darf auch das Streuobstwiesenprojekt angesehen werden. Im Projektjahr 2017 waren 

zahlreiche Zielarten in den Nistkästen, vor allem der Brutbestand der Zwergohreule erreichte mit 36 

Paaren den bisherigen Höchstwert. 

 

Etwas unbemerkt von der Öffentlichkeit wurde die Novelle zum Naturschutzgesetz in Kärnten  im 

Landtag beschlossen. Die Auswirkungen dazu sind aktuell noch nicht abschätzbar und schon gibt es 

massive Bestrebungen, den Naturschutzbeirat zum zahnlosen Tiger umzugestalten. Hier muss man als 

NGO entschieden gegen solche offensichtlichen Unterwanderungsversuche auftreten, denn unserer 

geschundenen Natur wäre bei einer Schwächung des Beirats kein Dienst erwiesen. 

 

Mit fr eundlichen Grüßen:  

Josef Feldner, Obmann BirdLife Kärnten & Leiter der Fachgruppe Ornithologie NWV 

Werner Sturm, Stv.-Obmann BirdLife Kärnten 

Andreas Kleewein, Geschäftsführer BirdLife Österreich, Landesgruppe Kärnten  
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Vogel des Jahres 2017 ï Der Waldkauz (Strix aluco) in Osttirol  

Gastbeitrag von Dieter MORITZ, Osttirol 

 

Beim Monatstreffen von BirdLife Kärnten am 4. September 2017 hielt unser 

langjähriger Ornithologen-Kollege Dieter Moritz einen Vortrag über 

ĂNachteulen und komische Käuzeñ, der viel Beachtung fand. Er erklªrte sich 

sofort bereit, für unseren Kärntner Rundbrief einen Gastbeitrag zum Vogel des 

Jahres 2017 zu verfassen, der sich jedoch diesmal natürlich auf unser 

Nachbarbundesland, seine neue Wahlheimat, bezieht. 

 

Kurz zu seiner Person: Dieter wurde am 20. Juni 1938 in Saarbrücken 

geboren, ist Deutscher Staatsbürger und wurde nach seinem Biologie- und 

Chemie-Studium in Kiel und Hamburg am 1. November 1969 zum Univer-

sitätsdozenten für Zoologie in Hamburg ernannt. Er wechselte schon bald an 

das Institut für Vogelforschung nach Helgoland, wo er von 1975 bis zum 

Februar 1997 blieb. Aus Gesundheitsgründen trat er 1997 seinen vorzeitigen 

Ruhestand an und übersiedelte im Februar 1997 nach Lienz in Osttirol. Er verfasste gemeinsam mit seiner 

langjährigen Lebensgefährtin Annemarie Bachler die Publikation über die Brutvögel Osttirols. Doch nun 

zu seinen Ausführungen: 

 

Schaurig schön erklingt der Gesang des Waldkauzes in kalter Winternacht. Seine unheimlich heulenden 

Strophen hört man sowohl in unseren Bergwäldern als auch nahe von Siedlungen. Die Balz erreicht ihr 

Maximum von Mitte Februar bis Mitte April. Windstille Abende zieht er vor. 

 

Eulen führen ein Nachtleben. Da sie selten sichtbar sind, werden sie oft 

nach ihren Rufen benannt. Schulbeispiel: Der Uhu (Bubo bubo). Eulen 

ohne Federohren heißen oft Käuze. Das ist ein mittelhochdeutscher 

Ausdruck f¿r ĂSchreihalsñ und wurde oft als Schelte eines Sonderlings 

benutzt. Und ein Sonderling ist, wie alle Eulen, auch der Waldkauz. 

Ähnlich wie beim Menschen sind seine beiden Augen nach vorn 

gerichtet und wirken riesengroß (Foto links, Roland Rauter). Das ist für das 

Fliegen in Dunkelheit erforderlich. Die optische Kenntnis seines 

Reviers erlernt er und sie ist für seine große Brutortstreue erforderlich. 

 

Seine Anwesenheit verrät er durch seine Stimme. Sein Hörvermögen gestattet ihm in völliger Dunkelheit 

zu jagen. Dabei muss er sich nicht nach einem sichtbaren Ziel richten, sondern lediglich nach einer 

Geräuschquelle. Der lautlose Flug ermöglicht ihm, Beute zu erlegen ohne selber gehört und entdeckt zu 

werden. 

 

Für ihn als Höhlenbrüter herrscht oft Wohnungsnot. So 

brütet er bevorzugt in höhlenreichen Althölzern, etwa im 

Fichten-Buchen-Mischwald am Tristacher See oder im 

Fichten-Tannen-Altholz am Lavanter Kirchbichl. In Lienz 

ist er seit Jahrzehnten Brutvogel im Parkgelände bei Schloss 

Bruck. In Osttirol wurden über 30 Brutplätze festgestellt 

(siehe Verbreitungskarte rechts). Dabei ist zu bedenken, 

dass die Erhebung von Lienz ausging, dem Wohnort der 

Beobachter (Zufallsmaterial). Dennoch beginnt die 

Verstädterung der Art bereits. Seine Höhenverbreitung 

reicht von 650 m bei Lavant bis 1.260 müA in Bannberg im 

Pustertal. Die Reviere vom Waldkauz und die höher 

liegenden vom Raufußkauz grenzen mehrfach aneinander.  
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Erstnachweis des Eleonorenfalken (Falco eleonorae) in Österreich 
Von Rudolf MANN 

 

Westlich der Stadt Spittal, beim sogenannten ĂDrauknieñ beobachtete ich Anfang Mai 2017 mehrere 

Rotfußfalken (Falco vespertinus). Am 8. Juni zog es mich bei bestem Wetter wieder an diese Stelle. Um 

ca. 10:40 Uhr konnte ich über dem gegenüberliegenden Auwald wiederum mehrere Greifvögel ent-

decken. Ich konnte sie grob als Falken ansprechen. Sie blieben im Umfeld der Drau, flogen entlang des 

Flusses oder umkreisten meinen Standort in Baumhöhe. Die Vögel fingen Insekten in der Luft und es 

gelang mir einige Fotos zu schießen. Ein Falke 

blieb noch länger in meiner Nähe und ich 

nützte die Gelegenheit für weitere Bilder. 

Daheim kam ich anhand eines Vogelführers 

zum Schluss, es handle sich dabei um 

Baumfalken (Falco subbuteo). Abends trug 

ich meine Sichtung in die BirdLife-Datenbank 

ein und fügte ein Bild von einem Falken mit 

geöffnetem Schnabel hinzu. Schon am 

nächsten Morgen erhielt ich eine E-Mail mit 

dem Ersuchen noch weitere Fotos zu schicken. 

Schließlich stellte sich heraus, dass es sich, 

vorbehaltlich der Anerkennung durch die AFK 

Österreich, um einen Eleonorenfalken han-

delte. Auf diese Weise gelang der Erstnach-

weis dieser Art in Österreich! 

 

Erstbrut des Trauerschnäppers (Ficedula hypoleuca) in Kärnten  
Von Julian GEYER 

 

Es war mir dieses Jahr vergönnt, den ersten sicheren Brutnachweis des Trauerschnäppers (Ficedula 

hypoleuca) in Kärnten zu erbringen. Bereits im Mai 2016 konnte von mir ein Männchen und ein 

Weibchen nachgewiesen werden und ich brachte daher am Beobachtungsort geeignete Nistkästen an. Das 

Habitat befindet sich auf einer Seehöhe von exakt 1.000 müA. Es zeichnete sich im Jahr 2016 durch eine 

angrenzende Fichtenkultur (etwa 40-jährig), zwei große Winterlindenbäume (200 Jahre alt), sowie einen 

Hofbereich mit gemähten Rasenflächen aus. Nahe dem Aufenthaltsbereich des Männchens findet sich 

auch eine Eschenallee sowie ein locker durchsetzter Bergahorn-/Eschenwald, der einen Bachlauf säumt. 

 

Im Jahr 2017 konnte dann an dieser Stelle ab 18. Mai ein 

Männchen beobachtet werden, das zwei Kästen inspizierte 

und zwei Tage später erschien auch ein weiblicher Vogel im 

Revier. Es wurde Nistmaterial in einen der Nistkästen 

eingetragen und das Weibchen begann mit der Eiablage. Das 

Männchen hielt sich in einer Entfernung von etwa 500 m um 

den Niststandort auf und balzte fortwährend weiter. 

Bei einer Kontrolle etwa 14 Tage später, konnte ich beide 

Elternteile bei der Fütterung der Jungtiere beobachten. Am 20. 

August erfolgte die letzte Überprüfung des Kastens und ich 

konnte das verlassene Nest und ein unbefruchtetes Ei 

vorfinden. 

 
Eine ausführlichere Darstellung dieses Brutnachweises soll in der Ausgabe 

der Carinthia II im Jahr 2018 erscheinen. 

Die Fotomontage von Jakob Zmölnig zeigt ein Belegfoto von 

Rudolf Mann vom beobachteten Eleonorenfalken (links) und 

zum Vergleich dazu einen Baumfalken (rechts). 

Dieses Originalfoto von Julian Geyer zeigt 

das Brutpaar des Trauerschnäppers im 

Metnitztal im Jahr 2017. 
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Zum Naturschutz in Kärnten 
Vom Vorstand BirdLife Österreich, Landesgruppe Kärnten 
 

Das Erlöschen einer reproduktionsfähigen Rebhuhn-Population und der dramatische Rückgang 

wiesenbrütender Vogelarten in unserem Bundesland ist nur einer von vielen Gründen, dass sich der 

Vorstand von BirdLife Kärnten sorgenvolle Gedanken zum Naturschutz und den damit im Zu-

sammenhang stehenden behördlichen Verfahren macht. Medienberichte über einen überzogenen 

Naturschutz, die nur allzu gern auch von Politikern geschürt werden und den Naturschutz als ewigen 

Verhinderer und Vernichter von Arbeitsplätzen hinstellen, sind bei nüchterner Betrachtung haltlos. Die 

untenstehende Statistik des Naturschutzbeirates (Quelle: Amt der Kärntner Landesregierung) macht dies 

sehr deutlich: 

Bei den zur Prüfung vorgelegten 70 bis 80 

Bescheidentwürfen eines Jahres werden nur 

bei <10 Entwürfen Einwände vorgebracht 

und nur eine marginale Anzahl wird bis zur 

Beschwerde geführt, in manchen Jahren 

keine einzige! Ist das die so oft behauptete 

Blockade des Naturschutzes?   Wohl nicht!  

 

Sehr oft werden fachliche Argumente von 

Seiten der NGOs in Diskussionen und 

Stellungnahmen, die durch nationale und 

internationale Studien untermauert sind, von 

Behörden ignoriert und von Projektwerbern 

durch beauftragte Gutachter ausgehebelt. 

 

 

Beispiele gibt es viele, einige seien hier angeführt: 

 
 Bei Großprojekten führen mangelhafte Erhebungen bezüglich Vogelwelt, sowohl bei Brutvögeln, aber auch 

besonders beim Vogelzug zur Nichtbeachtung des europarechtlichen Vorsorgeprinzips bei ungenügend 

vorliegenden Datenlagen. 

 
 Vor allem bei Windpark-Verfahren führt das Ignorieren von beispielsweise in Deutschland bereits 

anerkannten Abstandskriterien zu Lebensräumen seltener europarechtlich geschützter Vogelarten folglich 

auch zu Mängeln in der Umsetzung des Europarechts. 

 
 Von Behörden und Gerichten werden am Markt 

befindliche Vogelradaranlagen bei mangelnden 

Vogelzug-Erhebungen als mögliche Problemlösung 

angesehen. Das nur sehr eingeschränkte Funk-

tionieren im Zusammenhang mit dem Abschalten 

von Windparks wird in Expertenkreisen jedoch 

bereits bestätigt. Vor allem bei einzeln auftretenden 

Brutvögeln eines Gebietes trifft dies zu, aber auch 

bei ziehenden Vogeltrupps durch die noch nicht 

vorhandenen Schwellengrenzen. 

 
 Ungenügende Berücksichtigung internationaler 

Abkommen (z. B. der Protokolle der Alpen-

konvention bzgl. Bodenschutz, Naturschutz, 

Raumordnung, Bergwald etc.), aber auch nationaler 

und regionaler Biodiversitätsvorgaben. 

 

 

Vogelradaranlagen können bei der Erfassung des Vogel-

zuges hilfreich sein. Als Schutzmaßnahme für regionale 

Brutvögel sind sie jedoch (noch) nicht brauchbar. 
 

Foto: Remo Probst 
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 Nur begrenzte, bodennahe Erfassungen von Fledermäusen mit Batcordern führen ebenfalls zu 

Erhebungsmängeln. Abschaltalgorithmen von Windrädern stellen daher nicht die alleinige Problemlösung dar. 

 
 Nichtberücksichtigung von ökologischen Ausnahmestandorten, um Endemitenvorkommen und Populationen 

europarechtlich zu schützender Tier- und Pflanzenarten sowie von geschützten Biotoptypen zu erhalten. 

 
 Nichtberücksichtigung der Herstellung und Annahme von Ausgleichs- oder Ersatzflächen bei sensiblen 

Vogelarten, die vor Baubeginn abgeschlossen sein müssen. Eine so geschaffene Fläche muss einen 

funktionierenden Lebensraum darstellen, um ihre Funktion erfüllen zu können. 

 
 Missachtung von wesentlichen Bereichen von 

vernetzten Lebensräumen eines Vorkommens, die 

damit bis zu einem Abreißen eines dynamischen 

Populationsaustausches führen, bis hin zu 

Verinselung und Aussterben von regionalen 

Teilpopulationen. 

 
 Die ungenügende Berücksichtigung des Kärntner 

Landschaftsbildes und des Charakters der 

Kärntner Landschaft, die anders zu bewerten sind als 

im Flachland und die in der Landesverfassung 

festgeschrieben ist. Sie sind im Naturschutzrecht zu 

berücksichtigen und Auftrag an jeden Beamten einer 

Behörde! 

 
 Die mangelnde Abwägung des öffentlichen 

Interesses in Verfahren, die ein Bündel an 

Grundlagen umfassen sollte, sich meistens aber nur 

auf die Umsetzung weniger Absichtserklärungen 

stützt. 

 
 Der unaufhaltsam fortschreitende Einsatz von Pestiziden und anderen Giften in der Landwirtschaft mit 

seinen gravierenden Auswirkungen auf die Insektenwelt. Als Folge davon wird auch den Vögeln die 

Nahrungsgrundlage entzogen oder sie sterben direkt qualvoll unter den Einwirkungen von Giften. In letzter 

Konsequenz trifft das wohl auch uns Menschen an der Spitze der Nahrungskette. 

 
 Die Nichtbeachtung von zusammenhängenden Folgewirkungen von Großprojekten, wie beispielsweise 

Leitungskapazitäten und Kumulation mit anderen Vorhaben insbesondere in den Berg- und Waldlagen 

Kärntens oder von Barrierewirkungen und Lebensraumzerschneidungen durch großräumige Infrastruktur-

projekte auch in den Tallagen. 

 
 Die Nichteinbindung bzw. die Umschiffung von Gutachten der Amtssachverständigen durch beauftragte 

Gutachten von Projektwerbern und Behörden, die an und für sich nur dann als Entscheidungsbasis 

herangezogen werden dürften, wenn Sachverständige des Amtes der Kärntner 

Landesregierung nicht zur Verfügung stehen. 

 
 Mangelnde Einbindung der betroffenen Öffentlichkeit und Naturschutzorganisationen 
in Umwelt-Verfahren (trotz EU- Vertragsverletzungsverfahren wegen mangelnder Um-

setzung der Aarhus Konvention). Beispielsweise wurden Naturschutzorganisationen bei der 

Entwicklung des Energiemasterplans (EMap) Kärnten nicht eingebunden. 

 

Fazit: Der ĂNaturschutzñ in Kªrnten hat eine gesunde Basis in Form des Kªrntner-

Naturschutzgesetzes, jedoch zeigt die gelebte Praxis, dass noch großer Handlungsbedarf besteht, 

um der Natur einen nachhaltigen Schutz angedeihen zu lassen. In Zukunft besteht also kein Grund 

sich zurück zu lehnen, sondern die politischen Verantwortungsträger des Landes werden weiter 

gefordert sein, um eine gesunde, artenreiche Umwelt zu erhalten.  

Vernetzte Lebensräume bilden die Grundlage für vitale, 

überlebensfähige Populationen. Siehe dazu auch den 

Beitrag im 20. Rundbrief. 
Grafikbasis: Veronika Grünschachner-Berger  
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Naturschutzgesetz in Kärnten novelliert (LGBl. Nr.: 57/2017)  
Von Gerald MALLE 

 

Bei der 64. Landtagssitzung hat der Landtag von Kärnten das Gesetz vom 20. Juli 2017, mit dem das 

Kärntner Naturschutzgesetz 2002 geändert wird, beschlossen. Die Übersicht geht auf einzelne §§ nicht im 

Detail ein, sondern zeigt einen Kurzkommentar zu wesentlichen Neuerungen ab 1. Oktober 2017. 

 

Bisheriger Text Neuer Text 
Folgende Maßnahmen bedürfen im gesamten Landesgebiet 

einer Bewilligung: a) die Errichtung von Einbauten, die 

Verankerung floßartiger Anlagen [é] 

[é] die Errichtung von Einbauten, die Verankerung von 

floßartigen Anlagen sowie von Hausbooten [é] 

Himmelsstrahler (Skybeamer) waren bis dato nicht 

enthalten 

 

 

Folgende Maßnahmen bedürfen im gesamten Landesgebiet 

einer Bewilligung: [é] d) der Betrieb von Himmels-

strahlern 

[é] e) Eingriffe in natürliche und naturnah erhaltene 

Fließgewässer 

 

[é] e) Eingriffe in natürliche oder naturnahe Fließgewässer 

Bewilligungspflicht für [é] g) die Anlage von Schitrassen, 

Sommerrodelbahnen, Golf-, Tennis- oder Flugplätzen 

Schitrassen wurden in f) übernommen 

[é] g) Modellflugplätze, die Anlage von Start- und 

Landeflächen für Paragleiten und Drachenfliegen [é] 

Bewilligungspflicht für [é] h) Sonstige Sportanlagen, da 

diese bis dato nicht enthalten waren 

Bewilligung für sonstige Sportanlagen im Grünland auf 

Flächen ohne gesonderte Festlegung nach Gemeinde-

planungsgesetz 

 

Einzelwindkraftanlagen und Photovoltaikanlagen waren bis 

dato nicht enthalten 

[é] m) Bewilligung für die Errichtung von Windkraft - und 

Photovoltaikanlagen  
 

 

Freileitungen waren bis dato nicht enthalten [é] m) Bewilligung für die Errichtung von Freileitungen 

mit einer Netzspannung über 36 kV 

 

ĂGroÇfeuerwerkeñ waren bis dato nicht enthalten [é] n) Bewilligung für die Verwendung pyrotechnischer 

Gegenstände, für die gemäß Pyrotechnikgesetz 2010é 

 

[é] so ist dem Antragsteller die Schaffung eines geeigneten 

Ersatzlebensraumes vorzuschreiben. [é] Ist eine 

Vorschreibung nicht möglich oder nicht zumutbar, so hat 

der Bewilligungswerber einen Geldbetrag zu entrichten 

[é] und Erhaltung  von Ersatzlebensräumen zu verwenden. 

[é] Der Naturschutzbeirat ist überdies berechtigt, derartige 

Projekte und Maßnahmen vorzuschlagen [é] ein 

Verzeichnis ist zu erstellen [é] Dem Verzeichnis sind die 

Zielarten sowie die zu treffenden Ausführungs- und 

Pflegemaßnahmen anzuschließen. Die Maßnahmen sind alle 

fünf Jahre zu überprüfen.ñ 

[é] Naturinventare auch für sonstige nach diesem Gesetz 

eingerichtete Schutzgebiete oder ökologisch wertvolle 

Landschaftsräume, insbesondere Ersatzlebensräume, 

erstellen 

[é] hat die Landesregierung auch für Ersatzlebensräume 

gemäß § 12 Abs. 1 Naturinventare zu erstellen. Für sonstige 

nach diesem Gesetz eingerichtete Schutzgebiete oder 

ökologisch wertvolle Landschaftsräume kann [é] 

In der freien Landschaft ist es verboten, [é] mit 

Kraftfahrzeugen, Motorschlitten oder sonstigen 

Geländefahrzeugen zu fahren oder dort solche abzustellen. 

[é] In der Alpinregion  umfasst das Verbot auch nicht 

motorbetriebene Fahrzeuge außerhalb der für diesen 

Verkehr bestimmten Straßen und Wege 

 

Beschwerdemöglichkeit in Naturschutzgebieten sowie in 

Kernzonen von Nationalparks oder Naturzonen von 

Biosphärenparks waren bis dato nicht enthalten 

Ausnahmebewilligungen [é] erteilt werden, sofern eine 

nachhaltige Beeinträchtigung der mit der Unterschutzstellung 

verfolgten Ziele zu erwarten ist, sind die Mitglieder des 

Naturschutzbeirates anzuhören 

Umweltschäden an Arten der VS-RL, Anhang I und FFH-

RL, Anhänge II und IV waren bis dato EU-richtlinienwidrig 

umgesetzt (nur auf Europaschutzgebiete beschränkt) 

 

Es entfällt  jeweils die Wortfolge Ă,in Europaschutz-

gebietenñ 

Was wurde u. a. noch berücksichtigt: Es gibt nun einen Geschäftsstellenleiter (Jurist) für den Naturschutzbeirat. Er ist nur 

an Weisungen des Naturschutzbeirats gebunden. Mindestens dreimal jährlich können die Wirtschafts- und Landwirtschafts-

kammer, die Interessensvertretung der Industrie und die mitgliederstärkste Bürgerinitiative an Beiratssitzungen teilnehmen. 

§ 
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Übersicht der wichtigsten Änderungen 
Eine Betrachtung aus Sicht des Vogelschutzes 

 

Ziel war die Revision von Bewilligungs- und Verbotstatbeständen im Bereich des Schutzes der 

Landschaft, die Stärkung der Stellung des Naturschutzbeirates und die Beseitigung einer 

Europarechtswidrigkeit im Bereich der Umwelthaftung. 

 

Erläuterungen des Gesetzgebers Bewertung aus Vogelschutzsicht 
Es wird klargestellt, dass auch Hausboote in den Geneh-

migungstatbestand fallen und damit war auch eine 

Erweiterung bei den Widmungskategorien notwendig 

Positiv, da nicht nur deren Anzahl stark zunimmt, sondern 

auch das Ăungeregelte Campen am Wasserñ vor allem bei 

Schilfzonen negative Auswirkungen mit sich bringt 

[é] sind geeignet, die Orientierung von Zugvögeln zu 

beeinträchtigen [é] Aufgrund der Dynamik der technischen 

Entwicklung ist es nicht möglich, eine Leistungsuntergrenze 

vorzusehen 

Erwiesenermaßen haben Skybeamer Auswirkungen auf in der 

Nacht ziehende Vögel. Es ist sehr positiv, dass die 

Inbetriebnahme nun bewilligungspflichtig ist und keine 

Leistungsuntergrenze (angedacht waren 1000 W) enthält 

Auch künstlich angelegte Fließgewässer können bei 

entsprechender Ausgestaltung einen natürlichen Charakter 

aufweisen 

Positiv, da naturschutzfachliche Aspekte bei Rückbaumaß-

nahmen einfließen können. Somit kann sinnvoll gestalteter 

Lebensraum aus zweiter Hand geschaffen werden 

Es kam zunehmend zu Konflikten mit Naturschutz-

interessen damit war es erforderlich, einen Bewilligungs-

tatbestand für die Start und Landeflächen vorzusehen 

Sehr positiv, vor allem im Bereich von Felswänden; leider 

wurde der Forderung, dass auch Drohnenflüge berücksichtigt 

werden, nicht entsprochen 

Sonstige Sportanlagen, sind Anlagen im Grünland, die mit 

keinen baulichen Anlagen verbunden sind. Darunter auch 

Klettergärten, wo es sich um eine Sportanlage und keinen 

alpinen Weg handelt 

Durch die allgemeinere Formulierung kann auch auf die 

rasante Entwicklung von immer neueren Sportarten und 

Freizeitaktivitäten in der Natur flexibler reagiert werden. Sie 

ist daher sehr positiv zu bewerten 

Die Errichtung von Windkraftanlagen soll in der freien 

Landschaft einer naturschutzrechtlichen Bewilligung 

bedürfen. Die Errichtung von Photovoltaikanlagen soll 

möglichst auf Gebäude und Hofstellen beschränkt bleiben 

Die Windkraft-Standorträume VO umfasst nur Windparks 

(ab 3 WEA einschl.). Leider wurde dem Naturschutzbeirat 

hier kein Beschwerderecht eingeräumt, obwohl massive 

Auswirkungen von WEA auf die Vogelwelt erwiesen sind 

[é] über 36 kV, weil bei den Anlagen zur örtlichen 

Versorgung idR keine Bedenken im Hinblick auf die 

Interessen des Natur- und Landschaftsschutzes bestehené 

Leider umfasst diese Novellierung die für Vögel besonders 

gefährlichen Mittelspannungsleitungen nicht 

neuer Genehmigungstatbestand, da gewerbliche 

Großfeuerwerke erhebliche negative Auswirkungen auf 

Tiere haben können 

Großfeuerwerke in der Brutzeit der Vögel haben äußerst 

negative Auswirkungen und führen bei Jungvögeln zu Panik. 

Die Aufnahme in die Novelle war daher sehr positiv 

Die Zweckwidmung wird Ăverschªrftñ für die Schaffung 

neuer Lebensräume, sowie ein Anhörungs- und 

Vorschlagsrecht des Naturschutzbeirates wird eingefügt. 
[é] Verzeichnis der Ersatzlebensräume zu erstellen und in 

das Naturinventar aufzunehmen 

 

 

Nicht nur die Schaffung, sondern vor allem die Erhaltung von 

Ersatzlebensräumen ist wesentlich, da somit die Flächen für 

die entsprechenden Zielarten, wie beispielsweise dem 

Eisvogel, länger zur Verfügung stehen. Die neuen 

Bestimmungen werden daher sehr positiv gesehen 

Anpassung an die Änderungen, die sich aus den neuen 

Bestimmungen zu Ersatzlebensräumen ergeben 

Die Verpflichtung zur Aufnahme von Naturinventaren bei 

Ersatzflächen ist positiv. Sie sollten auch für 

Ausgleichsflächen gelten, da der Unterschied nur in der 

Entfernung zum Projektgebiet liegt 

Insbesondere die Verwendung von Mountainbikes 

außerhalb der, für diesen Verkehr bestimmten Straßen und 

Wege in der Alpinregion, soll verboten sein 

 

Diese Bestimmung stellt eine notwendige Anpassung an die 

vermehrte Naturnutzung unserer Freizeitgesellschaft dar. 

Damit sollten Störungen abseits von Wegen vor allem in der 

Alpinregion hintan gehalten werden 

Ausweitung der Mitwirkungs-, Beschwerde- und 

Revisionsrechte des Naturschutzbeirates auf 

Naturschutzgebiete, Kern- und Naturzonen 

Positiv, jedoch blieben die Forderungen nach diesen Rechten 

in Außen- und Pflegezonen unberücksichtigt, die oft eine 

besondere Vogelartenausstattung aufweisen, wie 

beispielsweise das Rotsternige Blaukehlchen 

diese Regelung bezieht sich nicht auf Genehmi-

gungsverfahren, sondern auf Wiederherstellungsmaß-

nahmen nach ĂUnfªllenñ mit schweren 

Biodiversitätsschäden 

Sehr positiv, da Umweltschäden an Arten und Lebensräumen 

bis dato EU-richtlinienwidrig umgesetzt waren, da nur auf 

Europaschutzgebiete beschränkt 

Welche vogelkundlichen Vorschläge blieben unberücksichtigt: Dezidierter Horstschutz von Koloniebrütern, Großvögeln 

und Höhlenbrütern (insbesondere Schlägerungsverbote). Trockenstandorte wurden nicht berücksichtigt (analog Feuchtge-

bieten). Verwendung von Drohnen, Laserpointern sowie das Platzieren von Geocaches an Brutstätten sind nicht enthalten. 

§ 
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BirdLife ÖSTERREICH  ï Frühjahrstagung in Kärnten  
Von Siegfried WAGNER 

 

 

Der jährlich wechselnde Austragungsort der Frühjahrstagung von BirdLife Österreich lag heuer, nach 

Gmünd im Jahre 2008, wiederum in Kärnten. Aufgrund der montanen und alpinen Kartierungslücken für 

den neuen Österreichischen Brutvogelatlas wurde daher vom 25. bis 28. Mai 2017 in den Kultursaal nach 

Obervellach in das Mölltal eingeladen, um einen günstig gelegenen Ausgangsort für die Felderhebungen 

zu haben (Foto: http://www.obervellach.gv.at). 

 

 
 

Über 60 Tagungsteilnehmer waren der vielversprechenden Einladung gefolgt und beteiligten sich auch 

rege an den täglichen Exkursionen, kartierten offene Sextanten für den Brutvogelatlas oder suchten 

erfolgreich nach Ăfehlendenñ montanen und alpinen Arten. Die Landesgruppe Kärnten, allen voran unser 

Obmann Josef Feldner und Geschäftsführer Andreas Kleewein, hatten im Vorfeld den Tagungsort 

ausgewählt und besonders Aaron Seidl war federführend für die Vorbereitungen der Exkursionsstrecken 

und Organisation der Busse. Bei der Anmeldung und Information im Kultursaal ist Eva Karner-Ranner 

und ihren Helferinnen Christine Pfeifhofer und Karin Smolak besonders zu danken! 

 

 

Donnerstag, 25. Mai 2017 
 

Der Präsident von BirdLife Österreich Wilhelm Firbas eröffnete die Tagung und übergab nach 

kurzer Begr¿Çung der Teilnehmer das Wort an Ăseinen langjªhrigen Freundñ Josef Feldner. 

Dieser erläuterte diverse organisatorische Abläufe und wies in das richtige Verhalten und die 

Gefahren des Hochgebirges ein. 

 

Wilhelm Firbas berichtete vom Ausscheiden des Geschäftsführers von BirdLife Österreich 

Gerald Pfiffinger, der als Geschäftsführer zum Umweltdachverband wechselte und dessen 

Nachbesetzung durch Gábor Wichmann. Er bedankte sich bei der Kärntner Landesgruppe für 

die Ausrichtung der Tagung und hob auch hºchst lobend die neueste Publikation ĂVºgel 

beobachten in Kªrntenñ von Gerald Malle und Peter Wiedner hervor. Anhand von Folien 

präsentierte er die kontinuierlich steigende Mitgliederzahl von BirdLife Österreich, die im 

Vorjahr schon die Anzahl von 3.841 Personen erreichte. 

 

Der geplante Vortrag von Antal Festetics (Uni Gºttingen) mit dem Titel ĂDer Donald Duck unter 

den Wasservögeln ï Brutparasitismus, Riesenei und Megapenis bei der Ruderente (Oxyura 

leucocephala) ï ihre Ausrottung, Ansiedlung und ĂHege mit der B¿chseñ, musste leider aus 

gesundheitlichen Gründen abgesagt werden. 

 

Es folgte aber der Bericht des neuen  Geschäftsführers, der die Prioritäten im Vogelschutz anhand 

der Erstellung einer Liste prioritärer Vogelarten  (über die klassischen Roten Listen hinaus) 

darstellte. Die Erarbeitung und Priorisierung von Schutzmaßnahmen wird einen zentralen 

Schwerpunkt der Arbeit von BirdLife in den kommenden Jahren ausmachen. Priorität im 

Vogelschutz haben besonders betroffene Arten wie Kulturlandvögel und Feuchtgebietsbewohner so-

wie Greifvögel. Vorrangige Projektziele bilden daher  die Verringerung der illegalen Verfolgung  des 


